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tung der Gottesdienste). Neben den geistl. Ka-
plänen wurden deshalb in wachsender Zahl
auch Choristen oder Sänger in die Kapellen auf-
genommen.

Kapläne als Hofgeistliche sind auch an den
Höfen der Frühen Neuzeit nachweisbar (Abb.
44). Ausgehend von dem geistl.-liturg. Aufga-
benbereich der Kapläne wird die Hofkapelle seit
dem 16. Jh. jedoch funktional allmähl. zur Mu-
sik-Kapelle. Dabei wurde aber zunächst daran
festgehalten, daß zum Gremium der Hofkapel-
le neben den Geistl. zwar die Sänger und Or-
ganisten gehörten, die nun aus dem Laienstand
stammten, während die wachsende Zahl der üb-
rigen Instrumentisten jedoch nicht zur Kapelle
gerechnet wurde. Wie an den habsburg. Höfen
im Laufe des 16. Jh.s zu beobachten ist, war der
Vorsteher der Hofkapelle noch immer ein hoher
Geistlicher, neben den aber ein leitender Musi-
ker als Hofkapellmeister trat. An den prote-
stant. Höfen ist seit der Mitte des 16. Jh.s die
Tendenz zu beobachten, daß anstelle der her-
kömml. Hofkapellen Kantoreien neu geschaf-
fen wurden, die ausschließl. Sänger und In-
strumentisten umfaßten (z. B. Gründung einer
Hofkapelle durch Kfs. Moritz von Sachsen
1548). Die Leiter dieser Musikkollegien wurden
ebenfalls als Hofkapellmeister bezeichnet. Die
führenden Kapellmeister an den dt. Höfen
stammten seit der Mitte des 16. Jh.s zumeist aus
den Niederlanden, z. T. aber auch aus Italien
(z. B. Orlando di Lasso in München). Neben der
Ausgestaltung der Gottesdienste gehörte es in
der Frühen Neuzeit auch zu den Aufgaben der
Hofkapellen, an der fsl. Tafel oder bei festl. Ver-
anstaltungen wie Turnieren aufzuwarten. Mit
dem Wandel der Hofkapelle verlor die Finanzie-
rung ihrer Mitglieder durch geistl. Pfründen
und kirchl. Einkünfte an Bedeutung, so daß die
Mitglieder der Kapelle und die Instrumentisten
aus den landesherrl. Einnahmen bezahlt wer-
den mußten. Die Erforschung der Hofkapellen
in der Frühen Neuzeit und deren Entwicklung
zum Orchester ist vornehml. Aufgabe der Mu-
sikgeschichte.

† Abb. 44
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Enno Bünz

Beichtväter
1200–1450 Neben ihren vornehml. Tätig-

keiten in Diplomatie und Schreibdienst – in
Hofkapelle und Kanzlei – übernahmen Hof-
geistliche bereits im hohen MA auch seelsor-
gerl. Tätigkeiten am Hof. Dennoch kam es erst
ab dem 14. Jh. allmähl. zu einer engeren Anbin-
dung der Hofgeistlichen an den Hof. Die Tätig-
keiten in den Schreibstuben und Kanzleien tra-
ten in den Hintergrund und die Geistlichen, v. a.
die Beichtväter, übernahmen nun Funktionen
als Berater der Fs.en. Zur Rolle der Beichtväter
im SpätMA gibt es für den Prager Hof einige Un-
tersuchungen, die den Einfluß der Deutschher-
renritter unter Premysl hervorheben; unter
Wenzel wurden dann böhm. Zisterzienseräbte
zu Hofdiensten herangezogen. Am ebfl. Hof in
Prag hatten v. a. Augustiner-Chorherren aus
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Raudnitz das Amt des Beichtvaters inne. Unter
Karl IV. war der Prager Ebf. der engste Berater
des Herrschers; er übernahm in Abwesenheit
des Ks.s stellvertretend auch Herrschaftsfunk-
tionen.

1450–1550 Es ist wohl davon auszugehen,
daß sich das Amt des Beichtvaters als Hofamt
Anfang des 16. Jh.s etablierte. Allerdings ist
weiterhin kaum zw. der Benennung Hofpredi-
ger und Beichtvater zu unterscheiden. Am ksl.
Hof in Wien gab es unter Ks. Maximilian I. of-
fenbar noch keine Institutionalisierung der Po-
sition des Beichtvaters. Die Kartäuser Gregor
Reisch, Johannes Geiler von Kaisersberg und
Johannes Trithemius wurden als Beichtväter
herangezogen. Erst unter Ferdinand I. über-
nahm in den 1520er Jahren der Wiener Bf. Jo-
hann Fabri Aufgaben des Beichtvaters. Er reiste
im Gefolge des Ks.s mit und predigte anläßl.
der Reichstage, bspw. 1526 in Speyer. Im frühen
16. Jh. ist noch kein Orden als vorherrschend zu
bezeichnen, aus dem Beichtväter rekrutiert wür-
den, meist übernahmen Franziskaner und
Dominikaner die Position. Generell zählten das
Abnehmen der Beichte, die Austeilung des Sa-
kraments, die Mitsprache bei der Nachbeset-
zung geistl. Ämter in der Hofkapelle sowie die
Erziehung des adeligen Nachwuchses und die
Begleitung auf Reisen zu den Aufgaben der
Beichtväter.

Für das 16. Jh. ist eine noch als ambivalent
zu bezeichnende Integration der Beichtväter in
die polit. Entscheidungsfindung festzustellen.
Karl V. bezog seine Beichtväter weitreichend in
Entscheidungen mit ein; v. a. durch den aus der
frz. Gft. Maine stammenden Franziskaner Jean
Glapion wurde die polit. Bedeutung des Beicht-
vaters offensichtlich. Dagegen gestand Ferdi-
nand I. seinen Beichtvätern meist nur die Erfül-
lung geistl. Aufgaben zu und schränkte ihre po-
lit. Beratertätigkeit ein.

Am Hof der Wittelsbacher in München über-
nahm der Jesuit Dominikus Menghin unter
Hzg. Wilhelm V. die Position des Beichtvaters.
In Bayern ist gegenüber anderen kathol. Höfen
eine recht frühe Kontinuität von Jesuitenpatres
in der Funktion der Beichtväter festzustellen.

1550–1650 Im späten 16. Jh., nach dem
Konzil von Trient, lassen sich die Position eines

kathol. Beichtvaters und eines protestant. Hof-
predigers unterscheiden. Seit dem Ende des
16. Jh.s setzten sich die Jesuiten als vorherr-
schender Orden durch, aus dem Beichtväter re-
krutiert wurden – sowohl an weltl. als auch an
geistl. Fürstenhöfen. In der Münchner Res. der
Wittelsbacher übernahm Kaspar Torrentinus in
den 1590er Jahren das Amt des Beichtvaters;
auch an der Konversion des Pfgf.en Wolfgang
Wilhelm in Neuburg (1613/14) waren Jesuiten-
patres beteiligt. In München kommt der polit.
Einfluß der jesuit. Beichtväter u. a. dadurch zum
Ausdruck, daß diese im »Geheimen Rat« saßen
und zudem die Oberaufsicht über alle »Policey«-
Angelegenheiten hatten.

Am Kaiserhof konnten sich die Jesuiten erst
etwas später etablieren. Seit Ks. Rudolf wurde
eine Trennung zw. dem Amt des Beichtvaters
und dem Amt des Hofpredigers vorgenommen.
Sowohl unter Rudolf als auch unter Matthias
übernahmen Jesuitenpatres ledigl. die Stelle des
Hofpredigers, etwa Georg Scherer (1540–1605),
während die Beichtväter aus dem Minoritenor-
den kamen (Joanni Bernardino unter Matthias)
oder Weltgeistliche waren, bspw. Johannes Pi-
storius (unter Ks. Rudolf). Hofprediger war der
einflußreiche Kard. Melchior Khlesl. Erst unter
Ks. Ferdinand II. bzw. Ferdinand III. etablierten
sich mit Balthasar Villery, Martin Beccanus und
Wilhelm Lamormaini sowie Johann Gans Jesui-
ten als Beichtväter der habsburg. Ks. Auch die
übrigen Mitglieder des Kaiserhauses, die Ehzg.e
und Ehzg.innen, hatten eigene Beichtväter, so
daß die habsburg. Res.en Graz und Innsbruck
ebenfalls fast ausnahmslos von jesuit. Patres
betreut wurden.

Die Ernennung von Beichtvätern geschah
entweder aufgrund einer Vorschlagsliste, die
der Provinzial oder General der Jesuiten an den
Ks. bzw. den Fs.en sandte und aus der dieser
dann auswählte. In anderen Fällen wurde der
Beichtvater auf den Wunsch des Fs.en hin be-
rufen. Neben dem Landesfs.en nahmen auch
andere am Hof residente Adelige bei den Beicht-
vätern geistl. Dienste und Hilfe in Anspruch. Als
herausragende Persönlichkeiten unter den
Beichtvätern an den bedeutendsten kathol. Hö-
fen des Reiches können Wilhelm Lamormaini
in Wien und Adam Contzen in München gen.
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werden. Sie stehen beispielhaft für den ausge-
prägten Einfluß auf die regierenden Fs.en, für
die weitreichende Einbeziehung in die polit.
Entscheidungsfindung und in diplomat. Ange-
legenheiten. Beide waren unmittelbar in Aus-
einandersetzungen zw. Ks. Ferdinand II. und
Kfs. Maximilian I. involviert, etwa 1632 in Strei-
tigkeiten über die Führung der Liga. Über Adam
Contzen liefen zudem alle Gesandtenschreiben,
diplomat. Bemühungen nahmen ihren Anfang
häufig bei den Beichtvätern. Auch als Autoren
wichtiger kathol. bzw. polit. Werke sowie als
Verfasser von Gutachten zu staatsrechtl., auch
nicht-religiösen Angelegenheiten waren Beicht-
väter gefragt.

Der dominante Einfluß der Beichtväter auf
ihre Fs.en ist immer wieder hervorgehoben und
bereits von den Zeitgenossen kritisiert worden;
Intrigen und Angriffe waren die Folge. Eine
Ordnung für die fsl. Beichtväter »De Confessa-
riis Principium« des Jesuitengeneral Claudia
Aquaviva (1602) sollte einen gewissen Codex für
das Verhalten am Hof vorgeben. Der Orden re-
agierte damit auch auf Vorwürfe, die Patres wür-
den sich zu stark in der Politik und Diplomatie
engagieren. So forderte die Ordnung grundle-
gend, die Beichtväter sollten gegenüber den
Fs.en ihre Unabhängigkeit bewahren und sich
auf geistl. Tätigkeiten konzentrieren. Auch die
Integration in den Hofstaat, die eine räuml.
Nähe zum Hof mit sich brachte, stieß auf Kritik.
Der Beichtvater sollte, so die Ordnung von
Aquaviva, weiterhin im Haus des Ordens woh-
nen und dessen Hausordnungen unterstellt
bleiben. Bei Reichstagen, wo viele Beichtväter
zusammenkamen, sollte man behandelt werden
wie alle anderen Geistlichen und in einem ge-
meinsamen Speiseraum essen, nicht in Privat-
zimmern. Der Besitz von Luxusgegenständen
sollte ebenfalls verboten werden.

Die Entwicklungen im 17. Jh. verdeutl. je-
doch, daß die jesuit. Beichtväter immer stärker
zu wichtigen, manchmal zu den wichtigsten Be-
ratern der Fs.en aufstiegen und viele am Hof
ihre Wohnung nahmen. Sie verfügten über ei-
nen eigenen kleinen Hofstaat, der, so läßt sich
dies für den Kaiserhof in Wien belegen, aus den
Mitteln des Kaiserhauses bezahlt wurde. In
Wien umfaßte der Hofstaat des Beichtvaters ei-

der tägliche gottesdienst

nen, ebenfalls jesuit., Sozius, einen auswärtigen
Diener und, unter Ks. Ferdinand II., bspw. zu-
dem einen Tafeldecker. Gegenüber Klagen, daß
ein solcher Hofstaat gegen das Armutsgebot
verstieße, rechtfertigten sich die Beichtväter mit
dem Hinweis, ein auswärtiger, vom Hof gestell-
ter Diener sei nötig, damit sie sich ins Zeremo-
niell einfinden und wichtige Kontakte knüpfen
könnten.

† Abb. 45, 46
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Beichtvater Kurfürst Maximilian I. von Bayern, Lübeck

u. a. 1968 (Historische Studien, 405). – Wolfsgruber,

Cölestin: Die k.u.k. Hofburgkapelle und die k.u.k. Geist-

liche Hofkapelle, Wien 1905.

Astrid von Schlachta

Hofgeistlichkeit
1200–1450 An den weltl. Fürstenhöfen, an

den geistl. etwas später, setzte ab dem 12. Jh.
der institutionelle Ausbau der Hofkanzleien ein,
für deren Dienste – Schreibarbeiten und Urkun-
denausfertigung – schreibkundige Hofgeistli-
che herangezogen wurden. Die Verbindung zw.
geistl. Hofdienst und Kanzleitätigkeit (cancella-
rius) wurde charakterist. Die durchwegs adeli-
gen Hofgeistlichen (capellanus) waren jedoch in
der Frühzeit noch nicht als fester Personen-
stamm am Hof resident, sondern blieben wei-
terhin einer kirchl. Institution, einem Kl. oder
Stift, zugeordnet. Ihre materielle Unterstützung
erhielten sie aus Pfarrei- oder Stiftspfründen, le-
digl. die vornehml. in der Seelsorge tätigen Hof-
geistlichen waren dauerhafter am Hof präsent
und enger in den Hofstaat eingebunden; auch
sie wurden jedoch weiterhin aus ihren Pfründen
versorgt. So hatten bspw. Protonotare, die der
österr. Herzogskanzlei unter Albrecht I. vor-
standen, generell mehrere Pfarreien inne.

Die Einbeziehung des Hofkaplans in den
Hofstaat war unterschiedl. geregelt. Während
die Kapläne im Hzm. Österreich Mitglieder des
Hofstaates waren und ihre Herren auf Reisen zu
Reichstagen, zu anderen Res.en oder auf
Kriegszügen begleiteten, ist aus Braunschweig
noch für das späte 13. Jh. überliefert, daß Hof-
geistliche den Herrscher kaum auf Reisen be-
gleiteten und ledigl. auf Abruf in ihrem Kl. oder
Stift bereit standen. Auch Doppelloyalitäten
konnten sich ausbilden. So gehörte bspw. der
Magister Bernhard, Propst des Kollegiatstiftes
St. Bartholomä in Friesach, am Anfang des
13. Jh.s sowohl der ebfl. Kapelle in Salzburg als
auch der hzgl. Kapelle der Babenberger an. An
der Münchner Res. etablierte sich eine Kanzlei
erst relativ spät, am Anfang des 13. Jh. Die Wit-
telsbacher griffen für anfallende Schreibarbei-
ten auf Geistliche aus den Stiften und Kl.n zu-
rück, die jedoch nicht in den eigentl. Hofdienst
übernommen wurden.

Hofgeistliche wurden aus allen zum Herr-
schaftsbereich des Fs.en gehörenden Kl.n und
Stiften rekrutiert, meist aus den Hauskl.n, etwa
dem Schottenkl. im Fall der Hzg.e von Öster-
reich. Für Prag lassen sich Geistliche als Notare
und Protonotare aus den Kollegiats- bzw. Hoch-
stiften Prag, Wyschegrad, Olmütz und Kremsier
nachweisen.

Mit dem Aufstieg von weltl., an den Univer-
sitäten ausgebildeten und hoch qualifizierten
Laien, die das Amt des Notars übernahmen,
schwand im späten MA allmähl. die Bedeutung
der Geistlichen für das Kanzleiwesen. Es fand
nun eine Konzentration auf religiöse Handlun-
gen und auf den polit. Bereich statt, als Berater
der Fs.en oder Kg.e, als Hofkanzler bzw. wie im
frühen 14. Jh. unter Friedrich dem Schönen als
Mitglieder des für Diplomatie und Gesandt-
schaftswesen zuständigen consortium secretario-
rum et familiarum. Doch nicht nur im diplomat.-
seelsorgerl. Bereich waren Hofgeistliche tätig,
sondern ihnen kam auch eine wichtige und prä-
gende Rolle für die höf. Kultur zu, bspw. als
Verfasser volkssprachl.-höf. Texte. Die Kapläne
Heinrichs des Löwen werden als Verfasser des
Lucidarius gen., Heinrich von Veldeke gehörte
zum Hof der Gf.en von Loon und Kleve, Herbort
von Fritzlar bewegte sich im Umkreis der Lu-
dowinger.

1450–1550 Mit dem Ausbau und der Aus-
gestaltung der Hofburgkapellen zu Hofpfarren,
v. a. ab dem frühen 16., aber auch schon Mitte
des 15. Jh.s, trat eine Diversifizierung der Ämter
der Hofgeistlichkeit ein. In Wien gab es bereits
seit 1435 neben den Hofkaplänen einen »Pfarrer
zu Hof«, unter Ehzg. Ferdinand I. sind nun ein
Hofprediger (der erste ist der Franziskaner Me-
dardus van Kirchen), ein Eleemosynarius (Al-
mosinier) sowie mehrere Hofkapläne zu finden;
auch eine Kantorei wurde gestiftet. Gleichzeitig
vollzog sich die vollständige Einbindung der
Hofgeistlichkeit in den Hofstaat des Fs.en, wie
die von Ehzg. Ferdinand I. 1527 erlassene Ca-
pellordung zeigt.

Durch die stärkere Bindung der Hofgeistli-
chen an den Hof ist im 16. Jh. die Etablierung
bestimmter Orden für die höf. Dienste, v. a. für
das Amt des Beichtvaters, zu beobachten. Ab
dem 17. Jh. setzten sich die Jesuiten am Wiener
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Abb. 44: Grabstein des Dr. Jakob Radkers-
burger (1479–1540), Hofkaplan Kaiser Maxi-
milians I. und König Ferdinands I., in der 
Pfarrkirche zu Straßgang bei Graz, nach: 
Eder, Karl: Zwischen Spätmittelalter und 
Reformationszeit. Der steirische Pfarrer
Dr. Jakob Radkersburger, Hofkaplan Kaiser 
Maximilians I. (1480–1540), hg. von Helmut J. 
Mezler-Andelberg, Innsbruck 1960,
Frontispiz.

Abb. 45: Titelblatt des Hofl eutespiegels von 
Adam Contzen, nach: Adam Contzen, Daniel 
aulae speculum, sive de statu [...], Augsburg 
1630.
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Abb. 46: Johannes Pistorius Niddanus d.J., 
kaiserlicher Rat und Beichtvater Rudolfs II.
(ab 1601) im Alter von 39 Jahren. Medaille
von Balduin Drentwett, 1584 (München).

Abb. 47: Innenraum der 
Hofburgkapelle in Wien 
(Erbhuldigung Joseph I., 
1707 – seit dem frühen 
17. Jahrhundert keine 
größeren Änderungen 
in der Hofburgkapelle), 
nach: Dreger, Moriz: 
Baugeschichte der k.k. 
Hofburg in Wien, Wien 
1914 (Österreichische 
Kunsttopographie, 14), 
Abb. 6.




